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Antragsteller*innen:  Heiner Lindlein (Ausschussvorsitzender 
 
Sitzung des Beschlusses: 2. ordentliche Sitzung 
 
Datum der Sitzung:  06. Mai 2020 
 
Empfänger des Beschlusses: Ausschuss für das Semesterticket 

 
 
 

Das XLII. Studierendenparlament der Rheinischen Friedrichs-Wilhelm-Universität Bonn hat in seiner  
 

2. ordentlichen Sitzung vom 06. Mai 2020 
 

einstimmig den angehängten Antrag des o.g. Antragstellenden  
 

zur Änderung der Richtlinie des Semesterticketausschusses 
beschlossen. 

 
 
 
 
 
      
Kay A. Frenken        
– Erster SP-Sprecher – 
 
 
Anhang: 
Beschlossener Antrag  

SP-Präsidium ● c/o AStA ● Nassestr. 11 ● 53113 Bonn 

 
 
 
1. Sprecher:  Kay A. Frenken 
c/o AStA der Uni Bonn 
Nassestraße 11 
53113 Bonn 
 
Tel:  0228 - 737033 
Mail:  sp@uni-bonn.de 
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Antrag des Ausschusses für das Semesterticket seiner beschlossenen Form 
 
Das 42. Studierendenparlament hat beschlossen: 

 

„Die Richtlinie für die Arbeit des Ausschusses für das Semesterticket des 
Studierendenparlamentes an der RFWU Bonn – Semesterticket-Richtlinie (RLST) wird wie 
folgt geändert:  
 

1. Art. I § 3 Abs. 2: Ändere 2. Halbsatz „ein unterschriebenes Antragsformular kann 

elektronisch im PDF-Format eingereicht werden.“  
 

2. Art. I § 3Abs. 5: Füge ein nach Satz 3  
„Abweichend von Satz 1 müssen Anträge für die Erstattung im Sommersemester 

2020 bis zum 20. Juni 2020 eingegangen sein.“  

 
3. Art. II § 7 Abs. 4 Nr. 2 lit. a: Füge ein vor „Sterbeurkunden“  

„Geburtsurkunden, Bescheinigungen über Mutterschutz,“  
 

Die Änderungen sollen schnellstmöglich in einer AKUT -extra- veröffentlicht werden. 
Der Antragsteller wird beauftragt, die Veröffentlichung in Abstimmung mit dem SP-
Präsidium vorzubereiten.“  
 
 
[beschlossene Form ausgearbeitet durch das SP-Präsidium] 


